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Rechtskonformes Datenteilen im Bauprozess 
– Anforderungen des Data Governance Act an 

Common Data Environments
B. Weber, M. Achenbach, A. Niederländer

Z U S A M M E N F A S S U N G  Datenteilen im Bauprozess in 
Common Data Environments (CDE) ist bisher durch die DIN EN 
ISO 19650 erfasst, die keine expliziten Vorgaben zur rechtlichen 
Organisation der technischen Infrastruktur macht, sondern 
eher auf die Prozesse abhebt. Dies ändert sich mit der Verab-
schiedung des europäischen Data Governance Act (DGA) am 
30.05.2022, der als direkt wirkende Verordnung die gesetzliche 
Trennung des Anbietens von Daten und Services vorsieht. Be-
stehende Geschäftsmodelle zum Datenteilen in der Baubran-
che sind auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen und ggf. an-
zupassen. Der Beitrag will zeigen, wie das Datenteilen nach 
Erlass des DGA in einem CDE im Bauprozess rechtskonform 
möglich sein kann und nimmt dabei insbesondere auf das Tei-
len von Daten im Rahmen der BIM-basierten Planung Bezug.

Data sharing within the construction  
process legally compliant – Requirements 
of the Data Governance Act for Common 
Data Environments 

A B S T R A C T  Data sharing within the construction process in 
a Common Data Environment (CDE) has been treated by DIN 
EN ISO 19650. While the norm mainly deals with the process 
management within a CDE, it does not cover any legal require-
ments due to the organization of the technical infrastructure. 
The European regulation of the Data Governance Act (DGA) of 
30 May 2022 changes the legal situation fundamentally. The 
DGA stipulates the separation of data sharing and data ser-
vices with regard to the data use. Existing business models for 
data sharing in the construction business have to be checked 
for legal conformity and might have to be changed. The paper 
introduces proposals how data sharing according to the DGA 
could be organized within the construction process. Hereby, it 
focuses particularly on data sharing for BIM-based planning.

1 Ausgangssituation und Ziel des  
Beitrags

Die Digitalisierung im Bauprozess erfordert ein durchgängiges 
Datenmanagement, um den Datenaustausch der am Bauprozess 
Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes zu 
ermöglichen. Das beinhaltet Beschreibungen, Berechnungen, Gra-
fiken oder Modelle, wie zum Beispiel die Fachmodelle im Rah-
men der Bauwerksinformationsmodellierung (BIM). Rechtliche 
Hürden und fehlende Akzeptanz behindern derzeit das Datentei-
len im Bauprozess. Das fehlende Vertrauen in das Datenteilen be-
zieht sich nicht primär auf personenbezogene Daten, sondern vor 
allem auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen wie Preise, Kal-
kulationen, Kundendaten und den Schutz von Know-how und In-
halten, die vor allem durch Urheberrechte für den Ersteller und 
durch Geheimhaltung geschützt werden sollen [1, 2]. Lösungen 
für plattformbasierte CDE bestehen schon in der Praxis [3-5]. 
Oft ist das Datenteilen aber auf geschlossene Rechtsbeziehungen 
und herstellergebundene technische Umgebungen begrenzt. Auch 
werden die Daten nicht durchgehend im gesamten Bauprozess 
geteilt. So teilt der Planer seine Daten mit dem Bauherrn, aber 
nicht zwingend mit dem Bauunternehmen. Die Daten stehen teil-
weise innerhalb eines Bauvorhabens den folgenden Abschnitten 
des Bauprozesses, wie der Nutzungsaufnahme und dem anschlie-

ßenden Betrieb, nicht mehr zur Verfügung [6]. Das Datenteilen 
außerhalb eines Bauprojektes, um beispielsweise statistische 
Kennzahlen für den Baubetrieb oder Baukosten zu erhalten, wird 
noch weniger praktiziert. Dies steht im Gegensatz zu den Bemü-
hungen der EU, die mit Gaia-X Datenöko- und Dateninfrastruk-
tursysteme entstehen lassen will, in denen Datenräume die ge-
meinsame Datennutzung bzw. den Datenaustausch der Teilneh-
mer, zum Beispiel über Plattformen, interoperabel und regelba-
siert ermöglichen [7]. Mit dem im Jahr 2022 verabschiedeten 
Data Governance Act (DGA) wird ein verbindlicher gesetzlicher 
Rahmen geschaffen, der die bisherigen Geschäftsmodelle des Da-
tenteilens auf den Prüfstand stellt [8].

Ziel des Beitrags ist, rechtskonforme Möglichkeiten der Orga-
nisation des Datenteilens im Bauprozess sowohl in einem Projekt 
als auch über Projektgrenzen hinaus aufzuzeigen. Dafür werden 
zunächst der Stand der neuen EU-Gesetzgebung und Literatur 
dargestellt (Abschnitt 2), der Forschungsansatz erläutert (Ab-
schnitt 3) und auf Basis der Analyse der neuen rechtlichen Vor-
gaben zum Datenteilen (Abschnitt 4) Vorschläge zur rechtskon-
formen Organisation des Datenteilens in der Bauwirtschaft vor-
gestellt (Abschnitt 5). Schließlich werden Schlussfolgerungen für 
die am Bau und Datenteilen Beteiligten gezogen, Konsequenzen 
für die Datenräume in Bauprojekten dargelegt und weiterer For-
schungsbedarf benannt (Abschnitt 6).

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich 
begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).

S T I C H W Ö R T E R

Forschung und Entwicklung, Bauprozesse,  

Building Information Modeling, Normen

DOI 10.37544/0005–6650–2023–03–66

https://doi.org/10.37544/0005-6650-2023-03-66 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.37544/0005-6650-2023-03-66
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 H A U P T A U F S A T Z

77BAUINGENIEUR BD. 98 (2023) NR. 3

2 Stand von Gesetzgebung, Normung und 
Literatur
2.1 EU-Rechtsrahmen und Normen im Bauwesen

Zur Umsetzung der Europäischen Datenstrategie [9] regelt 
unter anderem der Data Governance Act [8] das Teilen von Da-
ten. Der DGA ist für neue Dateninfrastrukturen ab dem 
24.09.2023 und für bestehende ab dem 24.9.2025 umzusetzen. 
Auf untergesetzlicher Ebene bezieht der Standard VDI 2552 [10, 
11] das Informationsmanagement auf ein CDE, standardisierte 
Methoden und Prozesse sowie die Zuweisung klarer Rollen und 
Verantwortlichkeiten. 

Die DIN EN ISO 19650 (im Folgenden: ISO 19650) [12, 
13] regelt die Organisation und Digitalisierung von Informatio-
nen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich BIM. 
In der DIN SPEC 91391 [14, 15] wird das Datenteilen in CDEs 
für BIM-Anwendungen mit Blick auf den offenen Datenaus-
tausch zwischen Plattformen unterschiedlicher Hersteller be-
schrieben.

2.2 Stand von Wissenschaft und Forschung

Der Data Governance Act [8] wurde in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur zu einzelnen Aspekten wie Datentreuhand 
und Datenschutz [16, 17] untersucht. Es wird zunehmend die 
Frage aufgeworfen, welche Geschäftsmodelle bei der Verengung 
des Datenintermediärs auf das Mitteln von Daten und den weit-
reichenden Pflichten beim Mitteln noch verbleiben [18]. Die wei-
tergehende Auseinandersetzung mit der Frage der Gestaltung der 
technischen Infrastrukturen und rechtlichen Umsetzung des Da-
tenaustausches mit der Maßgabe der Trennung von Daten und 
Services steht noch aus. Hier werden der fehlende Bezug zu tech-
nischen Standards und offene Fragen zum Wettbewerbsrecht the-
matisiert [19]. 

Für die rechtliche Gestaltung von Plattformen wurden Mo-
dellregeln formuliert, die Rechtsfragen adressieren, Handlungsop-
tionen visualisieren und untergesetzliche Normen einbeziehen 
sollen [20]. Dies stellt eine Vorstufe des strukturierten Compli-
ance-Ansatzes dar, der den gesetzlichen und Normenrechtsrah-
men einbezieht und in Organisations- und Prozessanforderungen 
transformiert [21, 22] sowie die Prozesse hierzu rechtskonform 
modelliert [23]. Plattformen zum Austausch von Daten und 
Diensten im Bauprozess wurden und werden in verschiedenen 
Forschungsprojekten entwickelt, unter anderem Mefisto [24], Di-
giPLACE [25], CDE.BStB [26], Infra-Bau 4.0 [27], BIMSWARM 
[28] und iECO [29].

Die vertragliche Gestaltung und die Umsetzung von Daten-
schutz und Urheberrecht beim Einsatz von BIM sind in der juris-
tischen Literatur bereits sehr gut rezipiert [30-33] und in der 
Praxis [34] sowie in Muster-Vertragsbedingungen umgesetzt 
[35-37]. Das CDE hat Eingang in die Muster-Vertragsbedingun-
gen gefunden (§ 6 in [37]). Die Lücke zwischen gesetzlichen An-
forderungen im Datenschutz und den technischen Normen wur-
de benannt und Data Governance und Compliance als wichtige 
Aspekte der Digitalisierung im Bauwesen identifiziert [38]. Data 
Governance für BIM-Plattformen wurde vor Verabschiedung des 
DGA auch mit Blick auf rechtliche Hindernisse untersucht [39]. 
Die Integration des digitalen Bauprozesses und insbesondere BIM 
in den DGA ist bisher von den Autoren [40] in Bezug auf Daten-
souveränität im Bauprozess behandelt worden. 

3 Zielsetzung und Vorgehen

Die gesetzlichen Vorgaben zur rechtlichen Organisation der 
Datenmittlung, Datenhaltung und -übergabe aus dem DGA [8] 
wurden nachgelagert zum VDI 2552 [10, 11] und zur ISO 
19650 [12, 13] erlassen. Sie gehen als gesetzliche Normen den 
Branchennormen vor und bilden ihren gesetzlichen Rahmen so-
wie ihre Beschränkung. Ziel des Beitrages ist es daher, den neuen 
Gesetzesrahmen auf eine kohärente Anwendung der bisherigen 
untergesetzlichen Normen zu untersuchen. Für die Beteiligten im 
Bauprozess soll klar werden, auf welcher rechtlichen Basis und in 
welcher organisatorischen Form die Daten im Bauprozess künftig 
rechtssicher geteilt werden können, welche Veränderungen zum 
jetzigen Stand erforderlich sind und wie die bisherige Vertrags-
freiheit durch die neuen gesetzlichen Vorgaben beschränkt wird.

Hierzu wird die rechtswissenschaftliche Methode der Rechts-
dogmatik mit einem strukturierten Compliance-Ansatz kombi-
niert. Rechtsdogmatik sucht die Beschreibung und Erklärung der 
Begründung von Gesetzen und Lösungsansätzen für das anwend-
bare Recht. Durch die Analyse von Gesetzen, Rechtsprechung und 
Literatur werden Definitionen und Prinzipien herausgearbeitet, 
die das Recht erklären und auf neue Sachverhalte wie neue Tech-
nologien anwendbar machen [41]. Im Rahmen eines strukturier-
ten Compliance-Ansatzes werden die Anforderungen des mate-
riellen Rechtsrahmens, insbesondere Gesetze, Rechtsprechung so-
wie untergesetzliche Normen und Standards erfasst und in Orga-
nisation und Prozesse transformiert [21, 22].

Die Veränderung des gesetzlichen Rahmens zum Datenteilen 
erfordert somit deren Analyse und die Verbindung der abstrakten 
Normen zur Datennutzung mit der Anwendungsdomäne Bau so-
wie den bestehenden Branchenstandards. Es werden hierzu die 
relevanten Begriffe und Beteiligten nach Gesetzen und Normen 
definiert, mögliche Rechtsverhältnisse dargestellt und gesetzliche 
Grundlagen zum Datenteilen und ihre Ausgestaltung für die Or-
ganisationsformen abgeleitet. Auf Basis der Analyse der Anforde-
rungen des DGA und der ISO-Normen aus der Anwendungsdo-
mäne Bau werden Vorschläge zur rechtskonformen organisatori-
schen Konzeption eines CDE entwickelt.

4 Analyse der rechtlich zulässigen Formen 
des Datenteilens 
4.1 Rechte und Daten

Daten werden im DGA [8] als „digitale Darstellung von Hand-
lungen, Tatsachen oder Informationen sowie jede Zusammenstel-
lung solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen auch in 
Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem Material“ beschrieben 
(Art. 2 Nr. 1 DGA). Für die Handelbarkeit von Daten werden 
häufig ungenaue Begriffe wie „Dateneigentum“ oder „Datenbe-
sitz“ genannt (u. a. Abschnitt 3.7 in [14]). Eigentum und Besitz 
sind rechtlich Sachen oder Grundstücken zugeordnet. Als nicht 
tangible Güter lassen sich Daten nicht in diese Kategorien einord-
nen, weshalb die Übertragung der Grundsätze überwiegend abge-
lehnt wird (u. a. [42-44]). Daten passen als nicht rivalisierende 
und nicht-exklusive Güter auch nicht in das System der gewerbli-
chen Schutzrechte, bei denen die wirtschaftliche Verwertung aus 
der exklusiven oder jedenfalls vom Rechteinhaber zu begrenzen-
den Nutzung der Substanz und Inhalte herrührt [45]. Das sich 
entwickelnde Gebiet des Datenrechts knüpft nunmehr an die Er-
zeugung der Daten und die daraus resultierende Dateninhaber-
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schaft an. So ordnet der DGA die Rechte dem Dateninhaber zu. 
Auch der Entwurf des Data Act [46] bezieht sich auf die Erzeu-
gung und das Sammeln von Daten bei der Nutzung von Produk-
ten und Services und ordnet dem Dateninhaber Pflichten zum 
Zugänglichmachen und dem Datennutzer und Dritten hieran 
Rechte zu (Art. 1, Art. 3 Nr. 1 Data Act-E).

4.2 Definitionen der Beteiligten

Dateninhaber sind juristische oder natürliche Personen, die 
nach geltendem Recht berechtigt sind, den Zugang zu Daten zu 
gewähren oder die Daten weiterzugeben (Art. 2 Nr. 8 DGA), ge-
gebenenfalls durch die Kontrolle des technischen Designs von 
Produkten und anhängenden Services (Art. 2 Abs. 6 Data Act-E). 
DGA [8] und Data Act-E [46] knüpfen für die Dateninhaber-
schaft somit an das Recht zur Zugangsgewährung oder Nutzung 
an. Soweit es sich um eigene personenbezogene Daten handelt, 
wird der Dateninhaber als Datenbetroffener bezeichnet (Art 2 
Nr. 7 und 8 DGA, Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Datennutzer sind juris-
tische oder natürliche Personen, die rechtmäßig Zugang zu be-
stimmten Daten haben und diese, insbesondere im Fall von per-
sonenbezogenen Daten, nutzen dürfen (Art. 2 Nr. 9 DGA). Da-
tenmittler sind juristische oder natürliche Personen, die Dienste 
anbieten, mit denen zwischen einer unbestimmten Anzahl von 
Dateninhabern und Datennutzern durch technische, rechtliche 
oder sonstige Mittel Geschäftsbeziehungen mit dem Ziel der ge-
meinsamen Datennutzung hergestellt werden. 

4.3 Formen des Datenteilens im DGA

Das Teilen von Daten reicht von der einseitigen Bereitstellung 
von Daten, über den Austausch von Daten oder das gemeinsame 
Nutzen von Daten in Datenpools. Die gemeinsame Datennutzung 
wird durch den DGA [8] als Bereitstellung von Daten von einem 
Dateninhaber an einen Datennutzer definiert, die dann vom Da-
tennutzer allein oder gemeinsam mit dem Dateninhaber genutzt 
werden. Die Datennutzung muss durch Gesetz oder Vertrag er-
laubt sein. Optionen sind die direkte oder indirekte Nutzung 
über Mittler, entgeltlich oder unentgeltlich (Art. 2 Nr. 10 DGA). 
Datenräume beinhalten sowohl die technische Infrastruktur, in 
der Daten sicher geteilt werden können, als auch die entspre-
chenden Governance-Mechanismen [47].

4.4 Organisation der Datenmittlung gemäß DGA
4.4.1 Datenmittlung auf offenen Plattformen durch neutrale 
Datenmittler

Der DGA [8] schafft mit dem sog. Datenmittler ein neues 
Rechtsinstitut. Datenmittler im Sinne des DGA können (1) 
Dienste zum zwei- oder mehrseitigen Austausch von Daten zur 
Verfügung stellen, (2) eine Plattform oder (3) Datenbanken ein-
richten oder (4) sonstige technische Infrastrukturen zur Vernet-
zung der Beteiligten schaffen (Art. 10 lit. a) DGA). Der Daten-
mittler vermittelt Daten unabhängig und frei, ohne selbst Daten 
zur Nutzung anbieten zu dürfen. Er darf diese Daten zu keinem 
anderen Zweck als dem Zurverfügungstellen für die Nutzer ver-
wenden.

Services (Dienste) beziehen sich hingegen auf die Nutzung 
der Daten, um zum Beispiel im Wege der Aggregierung, Anrei-
cherung oder Umwandlung von Daten deren Wert erheblich zu 

steigern. Ebenso nicht unter die Datenmittlung fallen das Anbie-
ten von Cloud-Services, Analysediensten, von Software zur ge-
meinsamen Datennutzung, Internetbrowsern, Browser-Plug-ins 
oder E-Mail-Diensten (ErwGr 28 DGA).

Unternehmen, die Datenmittlungsdienste anbieten wollen, 
müssen hierfür künftig eine eigene Rechtsperson gründen und 
dürfen die kommerziellen Bedingungen der Datennutzung nicht 
mit der Inanspruchnahme von weiteren eigenen Services zur Da-
tenmittlung oder Services von verbundenen Unternehmen, zum 
Beispiel über Preismodelle, verknüpfen (Art. 12 lit. b) DGA). Für 
den technischen Betrieb kann der juristische Betreiber einen Auf-
tragnehmer, beispielsweise zur Erbringung von Diensten wie 
Platform-as-a-Service, einsetzen. Vorgaben zur Gestaltung der 
gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse im Einzelnen macht der 
DGA nicht. Der Datenmittler kann daher auch ein verbundenes 
und möglicherweise sogar beherrschtes Unternehmen des Anbie-
ters von Services sein (ebenso [19]). Auch Datengenossenschaf-
ten können als Datenmittler im Sinne des DGA fungieren.

Mit dem Datenmittler als vertrauenswürdigen Dritten soll 
mehr Akzeptanz und Vertrauen zum Datenteilen geschaffen wer-
den. Das gleichzeitige Anbieten von Daten und Diensten auf einer 
Plattform oder in einer technischen Infrastruktur ist damit für ei-
nen Anbieter ausgeschlossen. Die „neuartige europäische Art der 
Data Governance“ sieht vielmehr eine Trennung der Bereitstel-
lung, Vermittlung und Nutzung der Daten vor (ErwGr 32 DGA). 
Der Datenmittler darf eigene Werkzeuge (tools) oder Werkzeuge 
Dritter nur mit ausdrücklicher Zustimmung oder auf Wunsch des 
Dateninhabers und nur zur Erleichterung der Datenweitergabe 
einsetzen, zum Beispiel zur vorübergehenden Speicherung, Kon-
vertierung oder Pflege von Daten sowie zur Pseudonymisierung 
und Anonymisierung (Art. 12 lit. e) und ErwGr 33 DGA). Diese 
Vorgaben werden für viele bestehende Geschäftsmodelle weitrei-
chende Auswirkungen haben, denn sie schließen das Anbieten 
von Diensten an eine Vielzahl von Nutzern aus, wenn gleichzeitig 
über diesen Anbieter Daten ausgetauscht werden. 

4.4.2 Datenteilen in geschlossenen Plattformen

Datenmittler im Sinne des DGA ist nur, wer zwischen einer 
Vielzahl von Dateninhabern und Nutzern geschäftliche Beziehun-
gen zur gemeinsamen Nutzung oder dem Teilen von Daten her-
stellt. Die Nutzung von Daten eines Dateninhabers oder von Da-
ten von mehreren juristischen Personen in einer geschlossenen 
Gruppe in sog. Datenpools stellt hingegen keine Datenmittlung 
im Sinne des DGA [8] dar (Art. 2 Nr. 11 lit. c) DGA). Die Nut-
zung von Daten in (geschlossenen) Lieferanten- und Kundenbe-
ziehungen oder in vertraglich festgelegten Kooperationen fällt da-
mit nicht unter die Vorgabe der Trennung von Daten und Ser-
vices. Die Daten dürfen allerdings wie bisher ohne Einwilligung 
nicht mit Dritten außerhalb des Projektes geteilt werden.

4.5 Organisation des Datenteilens gemäß Normen im 
Bauwesen
4.5.1 Anforderungen nach dem Standard VDI 2552

Nach dem VDI 2552 Standard [10, 11] soll das CDE ein zen-
trales Datenmanagement ermöglichen, d.h. die zentralisierte Er-
fassung der Daten über den Projektverlauf und die nachvollzieh-
bare Verwaltung. Der Standard geht von einer Projektplattform 
aus, die das Client-Server-System eines Dokumentenmanage-
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mentsystems um eine Datenbank zur Speicherung von Bauwerks-
modellen, zum Beispiel BIM, erweitert. Auf die gespeicherten Da-
ten soll über eine Kollaborationssoftware zugegriffen werden. 
Der Datenaustausch, die Speicherung und die Nutzungsrechte 
sollen vertraglich frei geregelt werden können. 

Im Folgenden werden konfliktträchtige Anforderungen des 
Standards auf die Vereinbarkeit mit dem DGA [8] untersucht:

„Die gemeinsame Datenumgebung ermöglicht die Organisati-
on, Sammlung, Auswertung, Koordination, Archivierung und Be-
reitstellung von digitalen Daten.“

Diese Anforderung ist nach dem DGA unzulässig, wenn sie 
zwischen verschiedenen Projekten beziehungsweise auf einer of-
fenen Plattform erfolgen soll. Denn Daten und Services dürfen 
nach dem DGA gleichzeitig von einem Anbieter nur in geschlos-
senen Gruppen mit vertraglichen Beziehungen angeboten werden. 
Auch das Nutzen von Daten aus anderen Projekten über die 
Kombination von bestehenden Unternehmenssystemen ist nach 
dem DGA dann unzulässig, wenn die Daten auch mit anderen 
Projektbeteiligten aus verschiedenen Projekten ausgetauscht wer-
den. Dann entsteht mit dem CDE ein Datenmarktplatz im Sinne 
des DGA mit der Folge, dass Datenmittlung und Services zu tren-
nen sind. Zulässig ist nach wie vor der Betrieb eines CDE, ob 
plattformgebunden oder nicht, mit dem Daten in einer geschlos-
senen Projektstruktur geteilt werden.

Datenhaltung und Bereitstellung dürfen in offenen Systemen 
nicht mit Services wie der Auswertung der Daten verbunden 
werden. Während die Bereitstellung von reinen Cloud-Diensten 
für einzelne Kunden nicht unter den Begriff des Datenmittlers 
nach dem DGA fällt, darf der Datenmittler auch die zu vermit-
telnden Daten speichern. Dies ermöglicht die Integration der Da-
tenhaltung, nicht der entsprechenden Services, für einen Digitalen 
Zwilling und für einen Digitalen Gebäudepass in die Geschäfts-
modelle der Datenmittlung.

„Die Projektplattform unterstützt Workflows im Projekt durch 
Verteilung, Einordnung, Statusänderung und Annotation von da-
zugehörigen Daten. Eine automatisierte Kontrolle des Workflows 
erfolgt durch entsprechende Regelsetzung.“

Diese Anforderung kann auf einer Datenmittlungsplattform im 
Sinne des DGA nur umgesetzt werden, soweit es die Vereinfa-
chung der Datenmittlung betrifft, nicht, soweit die inhaltliche 
Nutzung der Daten davon berührt ist.

„Rahmenbedingungen zum Aufbau und Arbeiten mit der ge-
meinsamen Datenumgebung sind vertraglich zu vereinbaren.“

Diese Anforderung ist mit Erlass des DGA nur noch teilweise 
umsetzbar. Die geplante gemeinsame Datenumgebung muss sich 
nach Organisationsform und Aktivitäten im zulässigen gesetzli-
chen Rahmen bewegen. Nur innerhalb der zulässigen Organisati-
onsformen besteht Vertragsfreiheit.

„Ziele einer gemeinsamen Datenumgebung sind zentrale Ver-
fügbarkeit der Daten, höhere Wiederverwendbarkeit, Vermeidung 
von Datenverlusten, Reduktion von Medienbrüchen, konsistente 
Daten ohne Redundanzen, Zusammenführung von Daten, verein-
fachter Datenaustausch, Archivierung von Daten.“

Die zentrale Verfügbarkeit der Daten, die Wiederverwendbar-
keit, das Zusammenführen von Daten und die Vereinfachung des 
Datenaustausches kann zum einen durch zentrale Plattformen mit 
neutraler Datenmittlung, beispielsweise durch eine Datengenos-
senschaft, oder durch dezentrale Federated Services geleistet wer-
den, die aber über eine gemeinsame technische Infrastruktur und 
Interoperabilität von Daten, Metadaten und Formaten verfügen. 

Geschlossene, auf ein Projekt bezogene Systeme gewährleisten die 
zentrale Verfügbarkeit, die Verwendbarkeit und das Datenteilen 
auch hinsichtlich der eingeräumten Nutzungsrechte im Rahmen 
des betreffenden Projektes. Die Archivierung der Daten kann so-
wohl in zentralen Plattformen als auch dezentral erfolgen. Soweit 
der Plattformbetreiber auch die Datenhaltung betreibt, darf er 
diese aber nicht für eigene Zwecke oder sonstige Services und 
Datenprodukte nutzen.

4.5.2 ISO 19650

In der ISO 19650–1 [12] wird das CDE als vereinbarte Um-
gebung für Informationen für ein bestimmtes Projekt oder Asset 
beschrieben, in der sog. Informationscontainer (IC) gesammelt, 
verwaltet und verbreitet werden. Während im CDE-Workflow 
die Prozesse bereitgestellt werden, liefert die CDE-Lösung Tech-
nologie zur Unterstützung der Prozesse. IC sind in der Norm als 
persistente Zusammenstellungen von Informationen definiert, die 
nach einem vereinbarten System benannt sein müssen und inner-
halb einer Datei, eines Systems oder einer Anwendungsspeicher-
hierarchie abrufbar sind. Informationsdateien wie Modelle, Do-
kumente, Tabellen, Zeitpläne sowie Untermengen und Unterver-
zeichnisse können IC sein. Strukturierte IC enthalten geometri-
sche Modelle, Zeitpläne und Datenbanken, unstrukturierte unter 
anderem Dokumentationen.

Auch wenn kollaborative Plattformen für ein CDE als sehr gut 
geeignet bewertet werden [48], kann das CDE, muss aber nicht, 
ausschließlich als eine zentrale Plattform gestaltet sein. Die Bil-
dung von IC erlaubt im Wege des kollaborativen Arbeitens die 
Verteilung der CDE-Workflows über verschiedene Computersys-
teme oder Technologieplattformen hinweg. Erzeugung, Verwal-
tung, Freigabe und Austausch von Informationen können kolla-
borativ erfolgen. Komplexe Informationsmodelle müssen in die-
sem Sinne nicht zentral verwaltet, sondern können dezentral in 
verschiedenen Teams bearbeitet und in unterschiedlichen IC ge-
speichert werden (Abschnitt 12.1 in [12]). Der kollaborative An-
satz der Norm ermöglicht den Einsatz von domänenspezifischen 
Fachmodellen. Die Fachmodelle sind zu koordinieren und in re-
gelmäßigen Abständen auf Kollisionen zu prüfen (u. a. [48]). Das 
Informationsmanagement wird schon in der Norm von der Infor-
mationserzeugung und -bereitstellung unterschieden. Das CDE 
stellt in diesem Fall einen gemeinsamen Projekt- beziehungsweise 
Datenraum dar, in dem Daten unter bestimmten Bedingungen 
technischer und rechtlicher Art geteilt werden [48]. In Anwen-
dung des DGA [8] erfolgt das Datenteilen über den Datenmittler 
und die Bereitstellung von Modellen über die dezentralen Ser-
vices.

4.5.3 DIN SPEC 91391 

In der DIN SPEC 91391–1 [14] und 2 [15] wird ein CDE 
für eine modellbasierte kollaborative Arbeitsweise beschrieben 
mit dem Ziel, Funktionen und Daten zwischen Plattformen un-
terschiedlicher Hersteller austauschen zu können. Die DIN SPEC 
91391 fügt sich in die ISO-Norm 19650 [12, 13] und den Stan-
dard VDI 2552 [10, 11] ein. Das CDE ist danach der zentrale 
Ablage- und Bezugsort für alle projektrelevanten Informationen. 
Der IC besteht als kleinste Ablageeinheit für eine Datei oder ein 
Modell aus einer Kombination von Metadaten und Inhaltsdaten. 
Metadaten beschreiben danach Inhalt, Status und andere projek-
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trelevante Eigenschaften der im IC enthaltenen Daten. Datensou-
veränität beziehungsweise Datenhoheit sollen über Liefer- und 
Freigabemechanismen der IC gesichert werden [siehe im Einzel-
nen: [40]). 

Das CDE stellt im Sinne der DIN SPEC 91391–1 keine Funk-
tionalität zur Handhabung der Inhalte der IC zur Verfügung, son-
dern technische und organisatorische Mittel zur gemeinschaftli-
chen Erstellung projektrelevanter Informationen. Das Erzeugen 
und Ändern von Daten erfolgt über Applikationen, unter ande-
rem externe Autorensysteme wie Modellierungswerkzeuge (z. B. 
BIM-Software) und CAD-Anwendungen. Das CDE muss nur ge-
eignet sein, diese Inhalte anzubinden und darzustellen. Der Da-
tenaustausch erfolgt über offene Schnittstellen (API, openCDE-
konforme Schnittstelle, [15]). 

5 Die Konzeptionierung des Datenteilens im 
Bauprozess 
5.1 Datenteilen innerhalb eines Projektes

Die Vorgaben der Data Governance zur Trennung von Daten-
mittlung und Anbieten von Services bedingen, dass das Halten, 

Nutzen und Teilen von Daten auf Plattformen, auf denen Daten 
und Services bereitgestellt werden sollen, nur im Rahmen einzel-
ner, nach außen abgeschlossener Bauprojekte zulässig ist. Dann 
liegt keine Datenmittlung nach dem DGA [8] vor. Wie Bild 1 
zeigt, ist die zentrale Organisation technisch und rechtlich mög-
lich. Sie erfordert die vertragliche Einbeziehung aller Beteiligten 
bei Beginn oder sequenziell in das Bauprojekt. Um nicht in den 
Anwendungsbereich des DGA zu fallen, darf die Plattform Daten 
nicht mit einer unbestimmten Anzahl von Nutzern teilen und 
hierzu Geschäftsbeziehungen zwischen den Dateninhabern und 
den Datennutzern vermitteln. Das Datenteilen innerhalb eines 
Projektes wird bereits praktiziert. Die Auftraggeberinformations-
anforderungen (AIA) werden in einem BIM-Abwicklungsplan 
umgesetzt sowie vertraglich festgelegt und bilden damit organisa-
torische Strukturen und Prozesse ab. Die Datenplattform dient 
als CDE dem Datenaustausch und der Kollaboration für die 
(Fach-)Modelle (u. a. [7, 39, 49]). Insbesondere öffentliche Auf-
traggeber schreiben hierbei offene Lösungen wie openBIM vor, 
gehen aber von einer web-basierten Kommunikationsplattform 
aus, die beim/vom Auftraggeber betrieben wird, und auf der Da-
ten und Services geteilt werden (u. a. [50]).

Bild 1. Bereitstellung von Daten und Services in einem CDE auf einer geschlossenen Projektplattform Grafik: Weber/Niederländer 2022
Fig. 1. Provision of data and services within a CDE in a closed project platform Source: Weber/Niederländer 2022
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5.2 Zentrale Plattform zum Datenteilen mit dezentraler 
Datenhaltung und Services

Die Trennung von Daten und Services beim Datenteilen zwi-
schen einer Vielzahl von Nutzern könnte zum einen durch die 
Gründung einer neutralen, vertrauenswürdigen Dateninfrastruk-
tur umgesetzt werden, die auch die Datenhaltung anbietet. Dies 
kann als Datengenossenschaft oder auch in einer beliebigen ande-
ren Rechtsform als juristische Person gestaltet werden. Soweit 
sich in der Bauwirtschaft keine derartige Struktur etabliert, könn-
ten die Datenplattformen als Datendrehscheiben agieren und die 
Datenhaltung „on the edge“ betrieben werden. Ob ein multilate-
rales Netzwerk ohne jegliche Plattform technisch und wirtschaft-
lich funktioniert, ist fraglich. Der Datentausch über dezentrale, 
föderative IC setzt in jedem Fall Standards in einem CDE zur 
Übergabe von Modellen und Daten voraus [51]. Auf den ersten 
Blick begegnen die dezentrale Datenhaltung und Ablage vielen 
Bedenken: Wird die Ablage persistent und nachvollziehbar orga-
nisiert? Werden die Datenstände aktuell und zutreffend abgelegt? 
Hier kann eine Plattform als Datendrehscheibe dienen. Die tech-
nischen Standards, (offene) Formate und Anforderungen an Me-
tadaten (Art der Datei, Verschlagwortung, Begleittexte, zum Bei-
spiel als Rechtebeschreibung) können für die Teilnehmer am Da-
tentausch vereinbart werden. Rechtebeschränkungen von Daten, 

zum Beispiel aufgrund von Geschäftsgeheimnissen oder bestimm-
ten Laufzeiten, können in einem Rechte-Rollen-Konzept nutzer- 
und projektorientiert über die Rechtevergabe beim Zugriff oder 
dateireferenziert geregelt werden. Das Anbieten von Services und 
Daten kann DGA-konform [8] darüber getrennt werden, dass 
nur die Daten über die Plattform, nicht aber die Services geteilt 
werden. Die Planer sind in diesem Sinne Serviceanbieter (Infor-
mationsbereitsteller), die ihre Services wie das Erstellen eines Ar-
chitekturmodells oder die Durchführung der Tragwerksplanung 
in eigener Verantwortung erbringen. Das Aggregieren, Anrei-
chern oder Umwandeln von Daten, um deren Wert erheblich zu 
steigern (Veredeln), fällt nicht unter die Datenmittlung, sondern 
die Datennutzung (ErwGr 28 DGA). Die Ergebnisse (Modell, 
Berechnung usw.) werden zunächst in eigenen IC oder Plattfor-
men [52] dezentral gespeichert. Die technische Umsetzung der 
dezentralen IC im Sinne der ISO 19650 [12, 13] wurde unter 
anderem von Hagedorn et al. beschrieben [53]. Die Trennung 
von Daten und Modellen kann über eine Informationsreferenzie-
rung erfolgen. Ein am Modellobjekt verorteter Link verweist da-
bei auf eine externe zusätzliche Informationsquelle (modellrefe-
renzierte Information) [54]. Der Betreiber des CDE stellt die di-
gitale Infrastruktur zur Verfügung und kann damit Datenmittler 
oder Auftragnehmer eines Datenmittlers im Sinne des DGA sein. 
Wie Bild 2 zeigt, steht ein CDE im Sinne der DIN SPEC 91391 

Bild 2. Trennung von Services und Datenaustausch in einem offenen CDE in Umsetzung des DGA Grafik: Weber/Niederländer 2022
Fig. 2. Separation of Services and Data Provision in an open CDE according to DGA Source: Weber/Niederländer 2022
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[14, 15] (BIM-Level 2) damit nicht in Widerspruch zum DGA. 
Das Anbieten von Daten und Services kann innerhalb des CDE 
getrennt werden. Die Planer behalten so Datenhoheit über ihre 
Daten und Leistungen wie Entwürfe. Sie teilen das Ergebnis ihrer 
Services, bieten die Services aber nicht direkt auf der Plattform 
an. Die Modelle werden für die nächste Planungsstufe so berei-
nigt, dass nur die Daten im für den Projektfortschritt notwendi-
gen Maß über die Datenplattform als Datendrehscheibe geteilt 
werden. Der nächste Planer setzt auf diesen Daten im technisch 
möglichen und erforderlichen Maß auf, veredelt diese und rei-
chert sie in der Regel um weitere Daten an. Die Datenakquise 
hierzu kann über die Plattform erfolgen. Die Planer können über 
die Plattform beispielsweise auf Asset-Informationen des Bau-
herrn oder Dritter wie GIS-Daten oder sich entwickelnde Reposi-
torien bei geplanten Dateninstituten der öffentlichen Hand wie 
Giga-Grundbücher [55], auf Objektbibliotheken und auf gemein-
sam genutzte Ressourcen wie den BIM-Abwicklungsplan (BAP) 
oder den Master-Informationsbereitstellungsplan (MIDP) zugrei-
fen. 

Die Kollisionsprüfung der Modelle durch den BIM-Koordina-
tor muss in diesem System auch als einzelner Service betrachtet 
werden, denn sonst rutscht der BIM-Koordinator in eine Daten-
mittlerrolle. Denn hier werden einerseits Daten aus den Modellen 
zusammengeführt, andererseits wird der Service der Koordinati-
on und Kollisionsprüfung erbracht. Der Service wird wiederum 
darüber vom Datenteilen getrennt, dass beim Prozess der gegen-
seitigen Kommunikation von Änderungsanforderungen nur die 
Daten geteilt werden (Versionierung, Ergebnis der Kollisionsprü-
fung etc.). Soweit sich die Trennung von Datenteilen und Ser-
vices beim BIM-Koordinator nicht durchhalten lässt, müsste die-
ser aus der offenen Struktur der Datenplattform als Datendreh-
scheibe herausgenommen und in eine geschlossene Projektstruk-
tur integriert werden. Über die Projektgrenzen hinaus dürfte der 
BIM-Koordinator (unabhängig von etwaigen vertraglichen Be-
schränkungen) keine Daten teilen. Er läuft sonst Gefahr, Daten-
mittler zu werden, der keine Services und damit keine Koordinie-
rungs- und Prüfleistungen erbringen darf. Die Fachplaner dürfen 
ihre Daten auch nach Projektende teilen, soweit sie vom Bau-
herrn dazu vertraglich ermächtigt werden. Der Bauherr darf die 
Daten nach Projektende für das Bauobjekt nach dem eingeräum-
ten Vertragszweck weiter nutzen. Eine Übertragung auf Dritte, 
zum Beispiel auf eine andere juristische Person als Betreiber, 
muss sich er sich vertraglich einräumen lassen. Soweit auf der 
Datenplattform als Datendrehscheibe auch das As-built-Modell 
der Ausführungsplanung integriert ist, könnten über die Daten-
drehscheibe die Daten zur Archivierung und zum Digitalen Ge-
bäudepass dann rechtskonform exportiert werden.

5.3 Vor- und Nachteile der Konzepte

In geschlossenen Projekten und Vertragsbeziehungen sind die 
Vorgaben des DGA [8] nicht anwendbar, wie in Abschnitt 5.1 ge-
zeigt. Vorteil ist, dass hier Daten und Services im Austausch nicht 
getrennt werden müssen. Das Datenteilen kann über offene oder 
geschlossene Formate erfolgen. Nachteil ist, dass die Daten mit 
Verabschiedung des DGA nicht über Projektgrenzen hinaus für 
eine Vielzahl von Nutzern verwendbar sind, da sonst der Platt-
formbetreiber des CDE in die Rolle eines Datenmittlers geht, der 

neutral sein muss und keine Services anbieten darf. Hier bietet 
ein CDE mit der Trennung von Services und Daten, der Daten-
haltung in dezentralen IC oder durch Datengenossenschaften und 
dem Austausch der Daten über eine Datenplattform als Daten-
drehscheibe den Vorteil der Offenheit und Rechtskonformität mit 
dem DGA. Dieses Konzept wurde in Abschnitt 5.2 vorgestellt.

6 Ergebnis und Ausblick  

Das Datenteilen in geschlossenen Projekten fällt nicht unter 
den DGA [8] und hat für Projekte, bei denen die Anbindung an 
eine Datenplattform gegebenenfalls zu aufwendig und nicht wirt-
schaftlich ist, oder bei denen Daten nicht mit Dritten geteilt wer-
den sollen, auch in Zukunft seine Berechtigung. Soll ein Daten-
ökosystem in der gesamten Baubranche mit zahlreichen Daten-
räumen entstehen und die Daten über Projektgrenzen hinaus 
oder auch in der Betriebsphase, zum Beispiel für einen digitalen 
Gebäudepass, genutzt werden, ist allerdings der Aufbau von tech-
nischen Infrastrukturen erforderlich, die das Datenteilen im Bau-
prozess für das gesamte Datenökosystem und im kompletten Life 
cycle ökonomisch vertretbar und rechtskonform ermöglichen. 
Hierfür eignet sich der Aufbau von Datenplattformen als Daten-
drehscheibe. Der Datenmittler, zum Beispiel eine Datengenossen-
schaft oder eine andere für Dateninhaber und Nutzer vertrauens-
würdige Instanz, ist als Betreiber der Plattform neutral. Er darf 
die Daten aus verschiedenen Projekten nicht selbst nutzen, son-
dern stellt die technische Infrastruktur im CDE mit oder ohne 
Datenhaltung bereit. Die Beteiligten bleiben über die dezentralen 
IC datensouverän und teilen diese nur im erforderlichen Maß. 
Neue Anbieter von Daten und Services werden die Vorgaben zur 
Datenmittlung ab 24.09.2023 erfüllen müssen. Den bereits etab-
lierten Anbietern wird eine zusätzliche Übergangszeit von zwei 
Jahren eingeräumt [8]. Die technische Machbarkeit und die Ge-
staltung von Datenplattformen ist derzeit Gegenstand der For-
schung, unter anderem im deutschen Gaia-X Hub. Wie Daten, 
insbesondere BIM-Modelle, in Datenökosystemen rechtssicher 
geteilt werden können, wie der BIM-Level 3 hinsichtlich der 
Nutzungsrechte an Modellen in einer Datenbankstruktur gestaltet 
werden kann, welche rechtlichen Leistungsversprechen der Mo-
delle mit Blick auf Datenqualität und Haftung beschrieben wer-
den können und wie Dokumentation und Archivierung für einen 
digitalen Zwilling als Grundlage des digitalen Gebäudepasses 
dauerhaft rechtssicher konzipiert werden können, ist ebenso Ge-
genstand weiterer Forschung.
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